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Einführung   
Die private Nutzung betrieblicher Kfz ist zu versteuern. Zur Ermittlung der privaten Nutzung 
stehen die 1 %- und die Fahrtenbuchmethode zur Verfügung. Die 1 %-Methode ist seit dem 
Jahr 2006 allerdings auf Kfz begrenzt, deren betriebliche Nutzung mehr als 50 % beträgt. 
Umstritten war bisher die Anwendung der 1 %-Methode für Fälle, in denen ein Unternehmer 
mehrere Kfz des Betriebsvermögens privat nutzt und eine private Verwendung durch Dritte, 
z. B. Familienangehörige, ausgeschlossen werden kann.  
 
Rechtslage   
Das BMF verlangt in solchen Fällen bis zum 31.12.2009 den Ansatz der 1 %-Methode nur 
für das Kfz mit dem höchsten Bruttolistenpreis. Seit dem 1.1.2010 soll hingegen für alle Kfz 
im Betriebsvermögen, für die eine private Nutzung nicht ausgeschlossen werden kann, eine 
Besteuerung auf Basis der 1 %-Methode erfolgen. Dieser können die Unternehmer nur ent-
gehen, wenn sie die private Nutzung mittels Fahrtenbuch ermitteln.  
 
Neues Urteil   
Der BFH hat nun die neue Verwaltungsauffassung bestätigt. Demnach ist für jedes Kfz des 
Betriebsvermögens, das privat genutzt wird, die private Nutzung nach der 1 %-Methode zu 
bestimmen, sofern kein Fahrtenbuch geführt wird. Dabei ist es laut BFH vollkommen uner-
heblich, ob die Kfz von einer oder mehreren Personen privat genutzt werden.  
 
Konsequenz   
Unternehmern, die mehrere Kfz im Betriebsvermögen haben und nicht nachweisen können, 
dass diese z. B. durch Überlassung an Arbeitnehmer ausschließlich betrieblich genutzt wer-
den, wird das BFH-Urteil teuer zu stehen kommen. Es besteht auch keine Hoffnung, dass 
der BFH diesbezüglich in nächster Zeit zu einem anderen Ergebnis kommen wird. Denn der 
Urteilsbegründung ist zu entnehmen, dass der BFH durchaus das Problem gesehen hat, 
dass die mehrfache Anwendung der 1 %-Methode in diesen Fällen regelmäßig zu einer 
Besteuerung führt, die in keinem Verhältnis zur tatsächlichen privaten Nutzung steht. Dies 
hält er allerdings für zulässig, da die 1 %-Methode der Pauschalierung dient, ggf. auch zu 
Ungunsten der Steuerpflichtigen. Das Motto des BFH lautet: Wem dies nicht passt, steht es 
offen, für jedes Kfz ein Fahrtenbuch zu führen. Offen lässt der BFH, ob die Unternehmen 
für die Jahre bis einschließlich 2009 in ihrem Vertrauen auf die oben dargestellte Auffas-
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sung der Finanzverwaltung geschützt sind. Betroffene Unternehmen müssen nun prüfen, 
ob sie Maßnahmen ergreifen können, um der drohenden steuerlichen Mehrbelastung zu 
entgehen, z. B. durch Führung von Fahrtenbüchern. 
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Die obenstehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexi-

tät und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr 


